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C: Breiten- und Freizeitsport 

 

Veranstaltungen, die einen Sportarten- und Generationsübergreifenden 

sportlichen Inhalt haben oder „neue“ Veranstaltungsformen beinhalten, können 

vom KSV mit 50 % der Unterdeckung bzw. max. EURO 200,00  bezuschusst 

werden. 
 

Der Antrag des Vereins auf Bezuschussung muss mind. 4 Wochen vor der 

Veranstaltung dem KSV vorliegen und muss folgende Unterlagen beinhalten: 

 

a)  Kostenschätzung mit allen geplanten Einnahmen ( auch Zuschüsse 

Dritter) und Ausgaben 

b) geplanter Veranstaltungsablauf (Konzept) mit Beschreibung 

c) Aufstellung über Teilnahme weiterer Organisationen 

 

Der Antrag ist in der Geschäftsstelle erhältlich oder unter www.ksv-stormarn.de 

herunter zu laden. 

 

Nach der Veranstaltung erfolgt die formlose Abrechnung der Veranstaltung an 

den KSV.  

Folgende Unterlagen müssen eingereicht werden: 

 

a) Abrechnung mit Ausweisung aller Einnahmen (auch Zuschüsse Dritter) 

und Ausgaben sowie Anzahl der Teilnehmer/innen 

b) Rechnungen in Kopie 

c) Presseartikel (sofern vorhanden) oder Pressenotiz . 

 

 

Der Zuschuss wird auf Antrag des Vereins an diesen ausgezahlt, sofern 

Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

 

Abgabefrist für die Abrechnung ist 4 Wochen nach Beendigung der Maßnahme.  

Spätestens jedoch der 15. Dezember des jeweiligen Jahres. 

 
 

 

 

 

 

 

Bad Oldesloe, den 11. Oktober 2011 

Der Vorstand 

Kreissportverband Stormarn e.V. 


